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Herr Loos ist Mitarbeiter der Forstverwaltung in Bad Schwalbach und weist auf folgenden Umstand hin: Sonnenliegen, die im Bereich von Wald oder Gebieten mit Baumbestand stehen, unterliegen einer besonderen Aufsichtspflicht. Grundsätzlich sind Wanderer auf ausgewiesenen Wanderwegen auf eigene Gefahr unterwegs.

Sollte jedoch von Seiten der Stadt oder eines anderen Anbieters Mobiliar auf dem Weg wie etwa Sonnenliegen aufgestellt werden, besteht eine besondere Aufsichts-bzw. Sorgfaltspflicht. Mindestens einmal pro Jahr muss überprüft werden, ob in einem Umkreis von 30 Metern um die Bank oder Liege Unfallgefahr besteht z. B. durch herunterfallende Äste.

Die Sonnenbank unterhalb der Aussiedlerhöfe, die im letzten Jahr im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb Zukunft Dorfmitte aufgestellt wurde, steht aus Sicht der Forstverwaltung an einem sehr ungünstigen Standort, da hier viele Bäume mit Totholzanteil stehen und die Gefahr besteht, dass herabfallende Äste Nutzer der Sonnenliege verletzen könnten. 

Die Forstverwaltung ist nicht grundsätzlich für derartartige Überprüfungen des aufgestellten Mobiliar auf Wanderwegen zuständig, übernimmt dies aber in Absprache mit der Stadt Bad Schwalbach. 

[image: Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]Herr Loss wurde darüber informiert, dass die angesprochene Sonnenliege erst nach Zustimmung der Stadt Bad Schwalbach an diesem Platz aufgestellt wurde, wir aber einen neuen Standort suchen und mit ihm abstimmen werden.
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